
34. Ordentliche Bundesdelegiertenkonferenz

Hannover, 16.-18. November 2012

Beschluss

Satzungsänderung § 22 (2)

§22 (2) der Satzung lautet:

(2) In den Vorstand ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen er-
hält. Bei einem erforderlichen zweiten Wahlgang ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abge-
gebenen gültigen Stimmen erhält. Kommt eine solche Entscheidung auch im 2. Wahlgang nicht 
zustande, findet im 3. Wahlgang eine Stichwahl zwischen den beiden Bestplazierten des 2. 
Wahlgangs statt.
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